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Amtliche Bekanntmachung  

Nr. 01/2013 
 
 
                      Veröffentlicht am: 14.01.2013 
 
 

 

Erste Satzung zur Änderung der Rahmenordnung für ein individuelles Teilzeitstudium an der 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

 
Aufgrund von §§ 13 Abs. 1, 67 Abs. 3 Ziff. 8. Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (HSG 
LSA) vom 14.10.2010 (GVBl. LSA S. 600) in der jeweils geltenden Fassung i. V. m. § 6 Abs. 1 
Grundordnung der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg vom 27.03.2012 (MBl. LSA S. 
305) hat die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg die Erste Satzung zur Änderung der 
Rahmenordnung für ein individuelles Teilzeitstudium beschlossen. 
 
 

Artikel I 
1. Paragraph 2 Absatz 2, Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 
Alt: Der Antrag auf Teilzeitstudium ist mit den erforderlichen Unterlagen jeweils zum Winterse-
mester bis zum 15.07. des Jahres für ein oder mehrere Studienjahre an den zuständigen Prü-
fungsausschuss zu stellen. 
 
 
Neu 
Der Antrag auf Teilzeitstudium ist mit den erforderlichen Unterlagen zum Wintersemester bis 
zum 15.07. des Jahres und für das Sommersemester bis zum 15.01. des Jahres für ein oder 
mehrere Studienjahre an den zuständigen Prüfungsausschuss zu stellen. 
 
 

2. Paragraph 5 Absatz 1, wird wie folgt geändert: 
 
Alt: 
Ein Teilzeitstudium kann nach § 2 Abs. 1 jeweils zum Wintersemester für mindestens ein Studi-
enjahr (2 Semester) beantragt werden. Die Regelstudienzeit wird entsprechend verlängert. 
 
Neu: 
Ein Teilzeitstudium kann nach § 2 Abs. 1 jeweils zum Wintersemester oder zum Sommersemes-
ter für mindestens ein Studienjahr (2 Semester) beantragt werden. Die Regelstudienzeit wird 
entsprechend verlängert. 
 

Artikel II 

 
Diese Satzung findet für alle Studierenden Anwendung, die ab Wintersemester 2012/2013  an 
der Otto-von-Guericke-Universität immatrikuliert sind. 

 
Artikel III 

 



   

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Otto-von-Guericke-Universität in Kraft. 
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Otto-von-Guericke-Universität vom 
28.11.2012 
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